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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
OB/BC  Beteiligungscontrolling 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Stadtbeleuchtung Hagen GmbH 
Befreiung des ehemaligen und jetzigen Geschäftsführers von den Beschränkungen des § 181 BGB 
hier: Dringlichkeitsbeschluss nach § 60 Abs. 1 S. 1 GO NW 
 
Beratungsfolge:  
08.06.2006 Haupt- und Finanzausschuss 
 

Beschlussfassung:  
Haupt- und Finanzausschuss 

Beschlussvorschlag: 
Im Wege der Dringlichkeit nach § 60 Abs. 1 S. 1 GO NW fasst der Haupt- und Finanzaus-
schuss folgenden Beschluss: 
 
In die noch anzuberaumende Gesellschafterversammlung der Stadtbeleuchtung Hagen 
GmbH wird gemäß Beschluss zur Vorlage 0474/2006 ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen ent-
sandt. 
 
Er/Sie wird weiter beauftragt, den ehemaligen Geschäftsführer Thomas Grothe und den jet-
zigen Geschäftsführer Dr. Herbert Bleicher eine nachträgliche Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB für alle bisherigen Rechtsgeschäfte und Erklärungen zu erteilen und 
die bisherigen Rechtshandlungen zu bestätigen (§ 141 BGB). 
 
 
Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 30.06.2006. 
 
 
 



 Drucksachennummer:  
KURZFASSUNG  0475/2006 

 

 Datum: 

 
1 

Teil 2 Seite 1 
 19.05.2006 

 
In der noch anzuberaumenden Gesellschafterversammlung der Stadtbeleuchtung Hagen 
GmbH soll eine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowohl für den ehemali-
gen als auch für den jetzigen Geschäftsführer erteilt und die bisherigen Rechtsgeschäfte bes-
tätigt werden. 
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Sowohl der ehemalige Geschäftsführer Thomas Grothe als auch der jetzige Geschäftsführer 
Dr. Herbert Bleicher war bzw. ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
 
Die Stadtbeleuchtung Hagen GmbH als städtische Tochter schließt mit der Stadt Hagen Ver-
träge ab. Herr Grothe und Herr Dr. Bleicher sind sowohl als gesetzliche Vertreter der Gesell-
schaft als auch als gesetzliche Vertreter der Stadt Hagen tätig. Damit die abgeschlossenen 
Verträge gültig sind, ist eine  -  nachträgliche  -  Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB erforderlich. 
 
Die Bestätigung der bisherigen Rechtshandlungen ist nach § 141 BGB erforderlich, um even-
tuell bestehende Unsicherheiten zu beseitigen. 
 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
 
Um Rechtssicherheit für alle bisherigen Rechtsgeschäfte zwischen der Stadtbeleuchtung 
Hagen GmbH und der Stadt Hagen zu erlangen, ist eine Dringlichkeitsentscheidung des 
Haupt- und Finanzausschusses erforderlich. 
 
Dem Rat der Stadt Hagen ist der Beschluss in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen. 
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X  Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. 
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Veröffentlichung: 
 Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

OB/BC  Beteiligungscontrolling 

 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
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